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RS OGH 1954/11/3 2Ob606/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1954

Norm

ABGB §863 CV

RAO §19a

Rechtssatz

Das Pfandrecht des Anwaltes an der Kostenforderung hindert nicht, daß sein Mandant diese Forderung zur

Aufrechnung verwendet, wenn der Anwalt durch schlüssige Handlungen zu erkennen gegeben hat, daß er auf seinem

gesetzlichen Pfandrecht nicht besteht.
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